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Es gab viel Neues im Jahr 2024, vieles davon zugunsten von Gewaltopfern. Auf rechtlicher Ebe-
ne trat beispielsweise im Juli das neue Sexualstrafrecht in Kraft. Endlich, ein Meilenstein! Im 
Mai beschloss das Parlament in Bern eine Anpassung von Art. 50 des Ausländer- und Integrati-
onsgesetzes: Dieser soll so angepasst werden, dass Opfer von Häuslicher Gewalt sich trennen 
können, ohne ihren Aufenthaltsstatus zu gefährden. Die Gesetzesänderung trat am 1. Januar 
2025 in Kraft. Auch hier: Endlich! Und dann gab es kurz vor den Feiertagen ein verfrühtes Weih-
nachtsgeschenk: Auch der Ständerat sprach sich für einen eigenen Straftatbestand «Stalking» 
aus, nachdem dies in der Sommersession schon der Nationalrat befürwortet hatte. Für diese 
Gesetzesänderungen wurde jahrelang gekämpft – wahrlich ein Grund zum Feiern.

Im Juli gab es auch Anpassungen im kantonalen Gewaltschutzgesetz: Sind Kinder über 12 Jahre 
von Häuslicher Gewalt direkt betroffen, werden neu zusätzlich eigene Verfügungen an die Op-
ferberatungsstellen übermittelt. Ziel ist, dass auch minderjährige Opfer von Häuslicher Gewalt 
besseren, direkten Zugang zu Unterstützung erhalten. Um über die Wirksamkeit dieser Mass-
nahme eine Aussage zu machen, ist es jedoch noch zu früh. Ebenfalls angepasst wurde die 
Strafprozessordnung mit dem Ziel, dass Staatsanwaltschaften bei (Teil)Geständnissen eines 
Beschuldigten ein Verfahren nicht mit einem Strafbefehl abschliessen dürfen, ohne dass sich 
die Opfer als Privatkläger*innen konstituieren können. So haben sie die Möglichkeit, Zivilfor-
derungen zu stellen und angehört zu werden. Die Umsetzung beobachten wir genau, da wir in 
wenigen Fällen auch negative Auswirkungen für Opfer erlebten. Die Abgabe eines Merkblattes 
mit einem QR-Code, der zu den Formularen für die Privatkläger*innenschaft führt, ist für viele 
nicht verständlich. Manche Opfer sind wegen der erlebten Gewalt sehr belastet und können 
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die Erklärungen der Polizei dazu nicht mehr aufnehmen. Es gab Fälle, in denen ein Opfer ein 
bis zwei Tage Zeit hatte, um das für Lai*innen kaum verständliche Formular auszufüllen. Da 
bleibt zu wenig Zeit, um sich beraten zu lassen. Wir hoffen, diese «Kinderkrankheiten» bald in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten verbessern zu können.

Nebst den gesetzlichen Änderungen hat sich auch in der Opferhilfe des Kantons Zürich vieles 
in eine sehr erfreuliche und willkommene Richtung bewegt: Vor drei Jahren nahm die Projekt-
gruppe «Opferhilfestrategie» ihre Arbeit auf. Lesen Sie im Beitrag von Karin Moos, worum es 
ging und warum wir diese in der Schweiz pionierhafte Entwicklung sehr begrüssen.

Ein Teilprojekt der Opferhilfestrategie gab eine Bedarfsanalyse bei der ZHAW in Auftrag. Die 
Resultate dieser umfassenden kantonalen Studie und was dies für unsere Beratungsstelle be-
deuten könnte, lesen Sie im Beitrag von Eveline Müller und Rebecca Schaad.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre.



Bericht aus dem Vorstand

Werden wir das schaffen? 

Brauchen wir Hilfe von aussen, um die geforderte Trennung von strategischer und operativer 
Betriebsführung zu bewältigen? 
Wie können wir mit den auftauchenden Ängsten sowohl im Leitungsteam wie auch bei den 
externen Vorstandsfrauen umgehen? 

Diese Fragen haben uns vor einem Jahr bewegt. Wir standen vor der Aufgabe, dass von der 
Kantonalen Opferhilfestelle eine klarere Trennung der strategischen und operativen Aufgaben 
gefordert wurde. Dies wurde mit den geltenden Regeln der «good governance» begründet, 
die auf den Prinzipien der Transparenz und des Machtausgleichs basieren, damit die Verwen-
dung der öffentlichen Gelder und Spenden sorgfältig überwacht werden kann. Die Gewalten-
trennung sei nicht gewährleistet, da die Beraterinnen gleichzeitig auch Vorstandsmitglieder 
seien. Wir konnten mit unseren Argumenten, dass das Leitungsteam in all den Jahren den Rol-
lenwechsel zwischen Teamfrau und Vorstandsfrau immer sehr bewusst und sorgfältig vollzog 
und die Mitarbeit im Vorstand zu einer ausserordentlich hohen Identifikation mit dem Betrieb 
beitrug, leider nichts erreichen. Wir mussten realisieren, dass wir den Leistungsauftrag des 
Kantons nur behalten können, wenn das Leitungsteam nicht mehr Teil des Vorstandes sein 
wird. Wir bekamen für die Umsetzung einen zeitlichen Aufschub bis Ende 2025.

Unser Ziel war, im Veränderungsprozess das Vertrauen, das Engagement und die gegenseitige 
Wertschätzung zu erhalten. Wir haben den Prozess begonnen, indem wir die Ängste formuliert 
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haben: die Ängste des Leitungsteams, dass der Vorstand über ihre Köpfe hinweg entscheiden 
könnte; die Ängste der externen Vorstandsfrauen, dass der Informationsfluss vom Team in 
den Vorstand leiden könnte und das Fachwissen der Teamfrauen im Vorstand fehlen würde. 
Im Laufe des Jahres haben wir ein Geschäftsreglement erarbeitet, in dem die Aufgaben und 
Kompetenzen von Vorstand und Leitungsteam formuliert sind. Während der Diskussionen wur-
de immer wieder klar, wie stark der Vorstand auf die Vorbereitung der Geschäfte durch die 
einzelnen Ressorts und auf das Wissen der Beraterinnen angewiesen ist. Wir haben versucht, 
eine Lösung zu finden, die den Stimmen des Leitungsteams eine gebührende Anhörung und 
ein Antragsrecht im Vorstand gibt. Das Geschäftsreglement und die entsprechend angepass-
ten Statuten werden an der Jahresversammlung 2025 vorgestellt und den Vereinsmitgliedern 
zur Annahme vorgelegt werden. Wir möchten die Vereinsmitglieder aufrufen, zahlreich an der 
Jahresversammlung teilzunehmen, damit wir die nötigen Veränderungen abgestützt auf einer 
breiten Basis durchführen können.

Als weitere Neuerung ist im Berichtsjahr ein neues Leitungsressort «Qualität» entstanden, um 
die bestehenden qualitätssichernden Massnahmen zu koordinieren und die Abläufe sowohl 
betriebsintern wie auch nach aussen immer wieder zu überprüfen.

Daneben haben wir an den acht Vorstandssitzungen und dem gemeinsamen Retraite-Tag die 
reguläre Vorstandsarbeit erledigt. Immer wieder wurde eindrücklich vor Augen geführt, wie in-
tensiv die Beratungstätigkeit ist und wie – trotz den rechtlichen Fortschritten – tragische Fälle 
von Gewalt an Frauen* die Beraterinnen belasten. Auch mit der Stellenaufstockung von 30 
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Prozent ab Juni aufgrund der Anpassung des Gewaltschutzgesetzes (vgl. Vorwort) endete das 
Jahr 2024 mit einem Überschuss von 421 produktiven Stunden. Personell gab es im Leitungs-
team und bei den externen Vorstandsfrauen keine Veränderungen, die zusätzlichen 30 Prozent 
wurden intern durch Pensumerhöhungen von einzelnen Beraterinnen abgedeckt. 

Ich möchte mit einem Dank an alle Teamfrauen und Vorstandskolleginnen schliessen. Ich 
möchte mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken und freue mich auf ein weite-
res spannendes Jahr!
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Opferhilfe Zürich im Wandel

Karin Moos

Teilprojekt 3: 
Opferbedürfnisse und Leistungsangebot
Der einfache Zugang zu Angeboten der Opferhilfe ist entscheidend für deren Wirksamkeit. Um 
diesen zu gewährleisten, führte die ZHAW Zürich eine umfassende Bedarfsanalyse durch. Sie 
identifizierte Massnahmen, um Angebotslücken zu schliessen und die Bedürfnisse verschie-
dener Zielgruppen – wie Gewaltbetroffene oder Angehörige – besser zu adressieren. Mehr 
hierzu in unserem Bericht zur Bedarfsanalyse.

Teilprojekt 4: 
Kontinuierlicher Verbesserungsprozess und Monitoring
In diesem Teilprojekt lag der Fokus auf der Optimierung der Arbeitsabläufe und der Qualitäts-
sicherung. Zudem wurde ein Monitoring-System konzipiert, um die Entwicklung der Opferhilfe 
langfristig beobachten und verbessern zu können.

Teilprojekt 5: 
Neue Zusammenarbeitsstrukturen
Im Strategieprojekt hat die Opferhilfe Zürich kollaborativ zusammengearbeitet. Diese Arbeits-
form soll weitergeführt werden. Die Art und Weise, wie dies geschehen soll, wurde in diesem 
Teilprojekt definiert.

An diesen Teilprojekten waren sowohl Mitarbeiter*innen der Kantonalen Opferhilfestelle (KOH) 
als auch Fachpersonen aus den unterschiedlichen Beratungsstellen und Frauenhäusern beteiligt.

Im Januar 2022 gab Regierungsrätin Jacqueline Fehr die Erarbeitung einer neuen Strategie für 
die Opferhilfe des Kantons Zürich in Auftrag. Mitte 2022 startete die Entwicklung, begleitet 
von einem engagierten Projektteam aus Vertreter*innen der Opferberatungsstellen sowie der 
Kantonalen Opferhilfestelle (KOH). Regelmässige Treffen sorgten für eine strukturierte Zusam-
menarbeit, bei welcher besonderer Wert auf Qualitätssicherung und konkrete Ergebnisse ge-
legt wurde. Dieses Projektteam richtete fünf Teilprojekte ein:

Teilprojekt 1: 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Ziel dieses Teilprojekts war es, die Wahrnehmung der Opferberatungsstellen im Kanton Zürich 
zu stärken und ihre Identität als Teil des kantonalen Opferhilfesystems zu fördern. Im Fokus 
stand die Schaffung einer «Kultur des Gemeinsamen», die alle Beteiligten miteinander verbin-
det und das Netzwerk sichtbarer macht. 

Teilprojekt 2: 
Erreichbarkeit 24/7 
Im Rahmen dieses Teilprojekts wurde für den Kanton Zürich die Einführung der zentralen Te-
lefonnummer für Gewaltbetroffene geplant. Die zentrale Telefonnummer ist eine Vorgabe der 
Istanbul-Konvention. Die dreistellige Notfallnummer soll ab November 2025 rund um die Uhr 
schweizweit verfügbar sein. Betroffene erhalten unter dieser Nummer in Zukunft schnelle Un-
terstützung und Informationen zur Opferhilfe.
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Zusätzlich gibt es ein Konzept für eine Kommunikationsstrategie, um die Aktivitäten im Be-
reich Öffentlichkeitsarbeit vermehrt gemeinsam zu gestalten. Neue Mitarbeiter*innen können 
zudem während der Einarbeitung an anderen Stellen hospitieren, um das Netzwerk der Opfer-
hilfe Zürich besser kennenzulernen. 

Zentrale Telefonnummer ab November 2025
Ab November 2025 wird schweizweit eine zentrale Telefonnummer für Gewaltbetroffene einge-
führt, die rund um die Uhr erreichbar ist. Der Betrieb dieses zentralen Telefondienstes erfolgt im 
Kanton Zürich durch eine spezialisierte Stelle unter dem Dach der Opferberatung Zürich (OBZ). 
Um eine optimale Nutzung der zentralen Telefonnummer zu gewährleisten und sicherzustellen, 
dass Gewaltbetroffene schnellstmöglich an eine spezialisierte und nahe gelegene Opferbera-
tungsstelle weitergeleitet werden, wurde ein Triageschlüssel entwickelt. Ebenso wurde ein Ge-
sprächsleitfaden für das Intake standardisiert, und die neuen Mitarbeiter*innen des zentralen 
Telefondienstes erhalten eine fundierte Ausbildung durch Vertreter*innen der Opferhilfe Zürich. 
 
Verbesserte Barrierefreiheit und Sichtbarkeit
Die Opferhilfe Zürich wird bekannter gemacht und gezielt beworben. Der Fokus liegt darauf, 
adressat*innengerechter über die Opferhilfe zu informieren und nach aussen hin deutlich 
sichtbare Beratungsangebote zu schaffen – insbesondere für gewaltbetroffene jugendliche 
und erwachsene Männer, Menschen mit einer Behinderung und Personen aus der LGBTQIA+-
Community. Dadurch sollen bestehende Angebotslücken geschlossen werden. Auch sollen zu-
künftig Opfer bedarfsgerechter in Strafverfahren begleitet werden. 

Die Projektarbeiten liefen in den letzten zwei Jahren auf Hochtouren mit dem Ziel, diese bis Ende 
2024 abzuschliessen. Ab 2025 sollen die neuen Prozesse in die Praxis umgesetzt werden. 

Der gesamte Prozess und die Zusammenarbeit in den Teams waren geprägt von einer lösungs-
orientierten, kollaborativen und konstruktiven Atmosphäre. 

An regelmässigen Resonanzanlässen mit Mitarbeiter*innen der Opferberatungsstellen und 
der Frauenhäuser sowie weiteren wichtigen Stakeholdern wurden Feedbacks zu bisherigen 
Zielen und zukünftigen Schritten gesammelt. Das zentrale Ziel bleibt stets, die Bedürfnisse der 
Opfer ins Zentrum zu stellen. 

Im Folgenden sind die wichtigsten Neuerungen und Meilensteine zusammengefasst, die ab 
2025 umgesetzt werden:

Einheitlicher Name und Corporate Identity 
Ein grosser Fortschritt ist die Einführung eines einheitlichen Namens: «Opferhilfe Zürich». 
Dieser Name umfasst sowohl die Beratungsstellen und Frauenhäuser als auch die KOH. Alle 
Beratungsstellen behalten zwar ihre individuellen Namen, Websites und Logos, sie werden 
aber mit dem Zusatz «gehört zu Opferhilfe Zürich» klar erkennbar. Weiter wurde ein zusätz-
liches Logo «Opferhilfe Zürich» entwickelt, um die Zugehörigkeit der Stellen zur Opferhilfe 
Zürich darzustellen.
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Monitoring und Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)
Ein neues Monitoring-System sowie ein Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) wurden 
konzipiert. Ab 2025 wird dieser KVP eingeführt, um das operative Geschäft der Opferhilfe 
Zürich weiter zu verbessern und Prozesse sowie Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Die 
Mitglieder der Opferhilfe Zürich können den KVP anstossen. Ihre Inputs bearbeitet eine Quali-
tätsgruppe im «Plan-Do-Check-Act-Zyklus» (PDCA).

Auch werden im Bereich Monitoring Kennzahlen aus bestehenden Datensätzen erhoben, um 
ein aussagekräftiges System für die Beobachtung und die Weiterentwicklung der Opferhilfe 
zu schaffen. Das Monitoring wird unter anderem als Hilfsmittel zur Qualitätsentwicklung im 
Rahmen des KVP eingesetzt. 

Strategische Zusammenarbeit
Das Projektteam spielte im Strategieprojekt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Erar-
beitung der Entscheidungsgrundlagen und des Prozesses. Um die kollaborative Zusammen-
arbeit weiterzuführen und die Opferhilfe Zürich weiterzuentwickeln, startet nun das neue 
Strategiegremium seine Arbeit. Damit wird eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen 
staatlichen Stellen und privaten Organisationen eingeläutet mit dem Ziel, die Opferhilfe Zü-
rich noch effizienter, zugänglicher und nachhaltiger zu gestalten. Wir vom Frauen-Nottelefon 
Winterthur haben aktiv an diesem Prozess mitgewirkt und begrüssen die positiven Erneue-
rungen sowie die Weiterentwicklung der Opferhilfe Zürich. Besonders bedanken wir uns für 
die moderne, offene, kollaborative und zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit der KOH. Un-

ser Engagement steht für einen zugänglichen und wirksamen Opferschutz – gemeinsam für 
eine sichere Zukunft. 
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Nicht nur wir als Beratungsstelle waren dieses Jahr im Umschwung, sondern der ganze Appa-
rat der Opferhilfe des Kantons Zürich.  
 
Ausgangslage dieses Umschwungs war, dass der Zürcher Regierungsrat im März 2021 ver-
schiedene Massnahmen beschloss, um die Istanbul-Konvention im Kanton Zürich umzuset-
zen. Im Zuge dessen erhielt die Kantonale Opferhilfestelle (KOH) den Auftrag, eine umfas-
sende Strategie für das gesamte Opferhilfesystem des Kantons Zürich zu entwickeln. Dabei 
entstanden fünf Teilprojekte. Wir widmen uns in diesem Text dem Teilprojekt 3 «Opferbedürf-
nisse und Leistungsangebot», welches eine Bedarfsanalyse beinhaltete. Diese wurde von der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) durchgeführt und diente dazu, 
das Leistungsangebot der Zürcher Opferhilfe zu überprüfen.

Durch eine wissenschaftliche Erhebung sollte herausgefunden werden, wo Lücken im Ange-
bot der Opferhilfe Zürich bestehen, welche Bedürfnisse Gewaltbetroffene haben und ob diese 
Bedürfnisse durch die bereits vorhandenen Angebote aufgefangen werden. Kurz gesagt, die 
Bedarfsanalyse sollte einen Ist- und einen Soll-Zustand ermitteln und herauskristallisieren, 
was benötigt wird, um vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand zu gelangen. Dabei wurde die Zu-
gänglichkeit der Unterstützungsangebote evaluiert und allfälliges Verbesserungspotenzial 
ausgemacht.

Das methodische Vorgehen der Analyse setzte auf verschiedenen Ebenen an, um ein möglichst 
breites und gut abgestütztes Bild der Opferhilfelandschaft zu bekommen. Nebst der Litera-
turanalyse wurden qualitative Befragungen von Institutionen und Professionellen gemacht. 
Wir von der Beratungsstelle Frauen-Nottelefon haben bei zwei sogenannten Fokusgruppen-
Gesprächen unser Fachwissen eingebracht.

Weiter wurde eine Hellfeldstudie durchgeführt. Das heisst, es wurden Personen befragt, wel-
che bereits Beratung einer Opferberatungsstelle in Anspruch genommen hatten oder einen 
Aufenthalt in einer Schutzunterkunft hatten. Um ein möglichst repräsentatives Abbild des 
Hellfeldes zu erhalten, wurde bei vier Institutionen unter aktuellen und ehemaligen Betroffe-
nen eine Onlineumfrage durchgeführt. Bei der Auswahl der vier Stellen wurde sichergestellt, 
dass unterschiedliche Schwerpunkte wie Gewalt an Frauen*, Gewalt an Männern*, Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen und Strassenverkehrsopfer explizit abgebildet wurden. Wir als Be-
ratungsstelle Frauen-Nottelefon waren eine der vier Stellen, die für diese Studie ausgesucht 
wurden, und haben hierfür anonymisierte Klient*innendaten zur Verfügung gestellt und bei 
der Ausarbeitung des Fragebogens mitgearbeitet. 

Die Hellfeldstudie sollte ermitteln, wie Gewaltbetroffene ihren Kontakt zu den Opferbera-
tungsstellen oder ihren Aufenthalt in der Schutzunterkunft bewerten. Dabei wurden Fragen 

Eveline Müller und Rebecca Schaad

Bedarfsanalyse – Umsetzung Istanbul-Konvention
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wie «Wie war der Zugang zum Angebot? Wie haben Sie die Beratungen wahrgenommen? 
Wie war die Begleitung? Welche Leistungen haben Sie bezogen? Was hätte besser gemacht 
werden können?» beantwortet. Weiter gab es eine qualitative Befragung von ehemaligen 
Klient*innen von Opferberatungsstellen.

Ein weiterer Aspekt war die sogenannte Dunkelfeldstudie. Dabei wurden Personen mithilfe des 
Statistischen Amtes des Kantons Zürich per Zufallsstichprobe ausgewählt und angeschrieben. 
Ziel war herauszufinden, wie gut die Opferhilfe bekannt ist und ob Menschen mit Gewalterfah-
rungen auch den Weg zur Opferhilfe finden.

Für uns als Beratungsstelle sind in erster Linie folgende Erkenntnisse der Bedarfsanalyse von 
Bedeutung:
LGBTQIA+-Personen werden von den entsprechenden Beratungsstellen zu wenig angespro-
chen, da es für sie kein explizites Angebot gibt. Da diese Gruppe, insbesondere trans Perso-
nen, besonders oft von Gewalt und Diskriminierung betroffen ist, besteht hier rascher Hand-
lungsbedarf.  

Dasselbe gilt auch für Menschen mit Behinderung. Sie sind ebenfalls eine stark betroffene 
Zielgruppe, welche überdurchschnittlich selten den Weg zu einer Beratungsstelle findet. Auch 

Menschen mit Rassismuserfahrung fühlen sich von den Angeboten der Opferhilfestellen oft 
nicht angesprochen. Die Empfehlung der Studie ist hierbei, ein sichtbareres und inklusiveres 
Angebot zu gewährleisten sowie spezifische Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Um es klar zu 
formulieren: Die Beratungsstellen sind gefordert, ihre Angebote intersektionaler zu gestalten. 
Es ist somit höchste Zeit, dass in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Gruppen Konzepte 
für spezifische Angebote erarbeitet werden. 

Weiter sollten die Opferberatungsstellen Barrierefreiheit garantieren, dies sowohl im Hin-
blick auf behinderte Personen als auch auf ältere Menschen. In diesem Zusammenhang wur-
de auch festgehalten, dass der Zugang zum Angebot niederschwelliger werden sollte. Dies 
beinhaltet neben rollstuhlgängigen Räumlichkeiten eine einfachere Sprache auf der Website, 
in den Beratungen selbst und in Informationsmaterialien sowie die Übersetzung derselben 
in verschiedene Sprachen. Auch sollten die unterschiedlichen Zielgruppen durch diverse 
Kommunikationskanäle wie beispielsweise Social Media gezielter angesprochen werden.
  
Eine weitere Massnahme wird sein, dass die Beratungsstellen zukünftig auch aufsuchende 
Arbeit leisten und dass der Fokus vermehrt auf die Begleitung von besonders vulnerablen Per-
sonen im Strafverfahren gelegt wird.
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Generell sollte die Zürcher Opferhilfe bekannter werden. Nicht nur bei den Betroffenen, son-
dern auch bei den Professionellen, den sogenannten «Gatekeepern». 

Und was bedeutet dies nun konkret für die Beratungsstelle Frauen-Nottelefon?

Einige Themen wurden bei uns schon länger aufgegriffen und angegangen. So haben wir ent-
schieden, dass wir unsere Website nach den oben genannten Kriterien neu gestalten werden. 
Unser Weiterbildungsfokus für das kommende Jahr liegt auf der Beratung von Menschen mit 
Behinderung. So wollen wir unsere Lücken bei diesem Thema verkleinern und unser Angebot 
entsprechend anpassen. Auch sind wir daran, neue, rollstuhlgängige Räumlichkeiten zu su-
chen. Es ist uns zudem ein Anliegen, vermehrt den Kontakt zu LGBTQIA+-Organisationen wie 
auch Organisationen im Asylwesen zu suchen. In der Bildungsarbeit sind wir seit vielen Jahren 
schon in diversen Bereichen sehr aktiv. Wir werden diese nun vermehrt auf die Schulung von 
Gatekeepern ausweiten.

Als Beratungsstelle wollen wir auch in Zukunft hinschauen und uns weiterentwickeln. Wir 
wollen dazulernen und wir wollen uns selbst kritisch hinterfragen, um unser Angebot für alle 
weiblich gelesenen Betroffenen zugänglicher zu machen. 



14



15

Bilanz per 31.12.2024 Erfolgsrechnung 2024

Aktiven                                                                                                                31.12.2024                    31.12.2023	
	                           

Beiträge der öffentlichen Hand: 	      	
Leistungsauftrag Kanton Zürich 	 903 083		  847 060
Kostenrückerstattungen Kanton Zürich für Soforthilfe + Übersetzungen 	 135 242		  121 642

			 
Spenden zweckgebunden 	 2 424		  7 986
Spenden frei 	 20 295		  22 774
Mitgliederbeiträge 	   6 551		  6 400
Dienstleistungsertrag und übriger Ertrag 	 12 900                     	 17 335
Verrechenbarer Aufwand 	 - 135 242	                  	  - 121 642

 	   	
Betriebsertrag 	 945 343	 901 554
			 
Entrichtete Beiträge und Zuwendungen	 - 7 312		  0
Personalaufwand  	 - 810 721 		  - 788 710
Sachaufwand                                                     	 - 127 193		  - 113 924
Abschreibungen                           	   - 4 490	 - 7 325

		
Betriebsaufwand 	 - 949 716	 - 909 959

		
Betriebsergebnis	 - 4 373	 - 8 404

			 
Finanzergebnis	 - 290	 - 406

		
Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals	 - 4 663	 - 8 810

			 
Veränderung des Fondskapitals	 5 254	 0

		
Jahresergebnis 	 591 	   - 8 810

Erfolgsrechnung                                                                                           1.1.–31.12.2024              1.1.–31.12.2023

Flüssige Mittel 	 178 586		  204 607 
			 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 	 30 991		  15 433
Übrige kurzfristige Forderungen	 4 881		  0
Aktive Rechnungsabgrenzungen	 35 519		  27 555

Umlaufvermögen 	     249 977	  	 247 595
			 
Sachanlagen 	 7 500	  	 11 990

Anlagevermögen	 7 500	  	 11 990
		    	
Total Aktiven 	 257 477	  	 259 585

Passiven
			 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	   1 560 		  3 741
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	 6 507	  	 1 654
Passive Rechnungsabgrenzungen	 19 938 		  20 056

Kurzfristiges Fremdkapital	 28 005 		  25 451

Fondskapital 	 31 770 		  37 024
			 
Organisationskapital per 1. Januar 	 197 110 		  205 920 
Jahresergebnis	 591 	                           	- 8 810 

Organisationskapital 	 197 701 		  197 110
		    	
Total Passiven 	 257 477	  	 259 585
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Statistik 2024

Anzahl beratene Personen

davon GSG-Schutzverfügungen

davon Fachpersonen

davon nicht opferrechtlich-relevante Fälle

1262

321

38

64

Anzahl Fälle   

Polizei/Justiz

Betroffene

Fachpersonen

vertraute Personen

andere

Total

Kontaktaufnahme durch

551

530

111

59

1262

Kurzkommentar zu den Statistikzahlen 

Die Anzahl beratener Personen ging 2024 leicht zurück. Das liegt an einer 

neuen Erfassungsart, denn inaktive Beratungsdossiers werden regelmässi-

ger abgeschlossen. Auffällig ist eine Verdoppelung der Delikte im Bereich 

Stalking. Das verdeutlicht die Wichtigkeit eines eigenen Straftatbestandes, 

der die Strafverfolgung sowie die Schutzmassnahmen für Betroffene künf-

tig erleichtert. Im Jahr 2024 wurden während 80 Stunden gewaltbetroffene 

Frauen* im Strafverfahren zu Einvernahmen bei der Staatsanwaltschaft oder 

zu Gerichtsverhandlungen begleitet. Diese Begleitungen in der Rolle einer 

Vertrauensperson haben stark zugenommen. Die nach wie vor hohe Zahl 

von massiver Gewalt gegen Frauen* in den Bezirken Andelfingen, Bülach, 

Pfäffikon und Winterthur ist erschütternd. Die Polizei hat im Jahr 2024 einen 

Femizid und sechs Tötungsversuche an unsere Beratungsstelle übermittelt. 

Sechs weitere Frauen* sind wegen einem Tötungsversuch aus Vorjahren in 

Beratung.

Drohung, Nötigung, Erpressung

Körperverletzung, Tätlichkeit

sexuelle Nötigung, Vergewaltigung

andere Verletzungen der sexuellen Integrität

sexuelle Ausbeutung in der Kindheit

sexuelle Handlungen mit Abhängigen

Raub, Entreissdiebstahl

Tötung, Tötungsversuch

Freiheitsberaubung und Entführung

Stalking 

Menschenhandel

Belästigung am Arbeitsplatz

andere Straftaten gemäss StGB

unklar

    Total    

Art der Straftaten Mehrfachnennung

673

51

16

618

128

2

143

6

3

46

13

5

89

1928

11

135
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Ehe und Partnerschaft

Ex-Partner

Ehepartner/Partner in Trennung

Familie

Abhängigkeitsbeziehungen

Sonstige Beziehungen

Fremdtäter

unbekannt  

Total    

Art der Beziehung

550

264

85

98

20

1262

39

51

155

ja

nein

unbekannt

       Total    

Beziehung Täter–Opfer

1038

51

128

1262

wiederholte Tat

einmalige Tat

unbekannt

       Total    

Strafhäufigkeit

933

138

191

1262

10 – 17

18 – 29

30 – 64

65 und mehr

unbekannt

       Total    

Alter der Klientinnen

8

319

741

34

160

1262

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Anzahl beratene Personen

1008

989

940

982

1038

1042

1140

1265

1389

1262
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